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Anlage 1: Allgemeine Bedingungen für die Versorgung  
des Kunden mit Fernwärme 
 

Präambel 

Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist auf die Versorgung seiner Kunden mit Energie speziali-

siert. Es konzentriert sich auf die kostengünstige und effiziente Versorgung von Kunden mit Energie und 

im Bereich Wärme auf den Auf- und Ausbau von energieeffizienten Erzeugungs- und Versorgungsstruk-

turen. 

 

§ 1  

Geltungsbereich, Regelungsumfang und Kollision  

1. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für die Versorgung des Kunden mit Fernwärme zu allge-

meinen Versorgungsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. 1 der Verordnung über Allgemeine Bedin-

gungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20.06.1980 (Anlage 4) im Ver-

sorgungsgebiet der Fernwärmeversorgungsunternehmens. 

 

2. Diese Allgemeinen Bedingungen treten ab dem Zeitpunkt der beidseitigen Vertragsunterzeichnung 

in Kraft und ersetzen ab dem Tag ihres Inkrafttretens alle früheren Allgemeinen Bedingungen für 

die Versorgung mit Fernwärme. 

 

3. Für den mit dem Kunden geschlossenen Fernwärmeliefervertrag gelten die §§ 2 bis 34 AVBFern-

wärmeV (Anlage 4) in der jeweils aktuellen Fassung. Die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

gültige Fassung der AVBFernwärmeV wurde dem Vertrag als Anlage 4 beigefügt. Sollte die als 

Anlage 4 beigefügte Fassung der AVBFernwärmeV während des laufenden Vertragsverhältnisses 

geändert oder ersetzt werden, so treten die neue Verordnung oder die neuen Verordnungen auto-

matisch an die Stelle der vormaligen AVBFernwärmeV. 

 

4. Diese Allgemeinen Bedingungen gelten in Ergänzung zu dem zwischen dem Fernwärmeversor-

gungsunternehmen ausdrücklich oder konkludent nach § 2 Abs. 2 AVBFernwärmeV geschlossenen 

Fernwärmeliefervertrag und den §§ 2 bis 34 AVBFernwärmeV (Anlage 4). Ergänzend gelten die 

Preisbedingungen und das Preisblatt (Anlage 2), das Schema Abnahmestellen und Fließschemata 

(Anlage 3) und die übrigen Anlagen des Fernwärmeliefervertrages. Die Gesamtheit der Regelun-

gen nach Satz 1 und 2 wird im Folgenden als "Vertrag" bezeichnet. 

 

5. Der Kunde versichert, Eigentümer des Grundstücks bzw. der Grundstücke zu sein. Soweit das 

Grundstück bzw. die Grundstücke im Eigentum mehrerer natürlicher oder juristischer Personen ste-

hen, ist der Kunde auf Anforderung des Fernwärmeversorgungsunternehmens verpflichtet, inner-

halb von vier Wochen die schriftliche Zustimmungserklärung jedes Miteigentümers bzw. die Zustim-

mung durch einen wirksamen Beschluss der Eigentümerversammlung zum Abschluss dieses Ver-

trages vorzulegen. Andernfalls ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, durch 

schriftliche Erklärung an den Kunden von diesem Vertrag zurückzutreten. 

 

6. Frühere Fernwärmelieferverträge mit dem Kunden für das gleiche Versorgungsobjekt werden je-

weils durch zeitlich spätere, schriftliche Fernwärmelieferverträge ersetzt. Bei einem Widerspruch 

des Fernwärmeliefervertrags zu den §§ 2 bis 34 AVBFernwärmeV (Anlage 4) gelten diese vorran-

gig, bei einem Widerspruch zwischen dem Fernwärmeliefervertrag und den sonstigen Vertragsbe-

standteilen (Anlagen 1, 2, 3) gilt der Fernwärmeliefervertrag vorrangig (Individualvereinbarung), bei 

einem Widerspruch zwischen sonstigen Vertragsbestandteilen (Anlagen 1, 2, 3) untereinander hat 
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der Vertragsbestandteil mit der jeweils niedrigeren Anlagennummerierung Vorrang vor dem Ver-

tragsbestandteil mit einer höheren Anlagennummerierung. 

 

§ 2  

Vertragsgegenstand (Kardinalspflichten)  

1. Soweit der Hausanschluss (§ 10 AVBFernwärmeV, § 4 Ziff. 2 des Vertrags) nicht bereits besteht, 

verpflichtet sich das Fernwärmeversorgungsunternehmen zu seiner erstmaligen Herstellung und 

zur Inbetriebsetzung der Kundenanlage (§ 13 AVBFernwärmeV).  

 

2. Der Kunde ist zur Zahlung des Baukostenzuschusses, der Hausanschlusskosten und der Inbetrieb-

setzungspauschale im Sinne der Anlage 2 verpflichtet. Die §§ 9, 10 Abs. 5 AVBFernwärmeV blei-

ben unberührt. Die Hausanschlusskosten werden dem Kunden individuell in Rechnung gestellt. So-

weit Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosten nicht bereits bezahlt wurden, werden sie mit 

beidseitiger Unterzeichnung des Fernwärmeanschluss- und Versorgungsvertrags fällig. Die Inbe-

triebsetzungspauschale wird mit Inbetriebsetzung der Wärmeübergabestation fällig.  

 

3. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet sich zu den in diesem Vertrag vereinbarten 

Bedingungen den Kunden mit Fernwärme zur Raumheizung und Warmwasserbereitung zu belie-

fern und die vereinbarte Anschlussleistung vorzuhalten (Kardinalpflichten). 

 

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Fernwärme zu den in diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen ab-

zunehmen und zu bezahlen. 

 

§ 3  

Beginn der Lieferung, Liefer- und Leistungsgrenzen  

1. Voraussetzung für den Beginn der Lieferung ist die rechtzeitige Beauftragung der Herstellung des 

Hausanschlusses und die fristgemäße Bezahlung aller bestehenden Forderungen des Fernwärme-

versorgungsunternehmens aus der Anschlussherstellung und sonstigen Lieferverhältnissen. Das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen legt anderenfalls einen neuen Lieferbeginn fest. 

 

2. Es gelten die Liefer-, Leistungs- und Eigentumsgrenzen der Anschlussschemata (Anlage 3) bzw. 

der Technischen Anschlussbedingungen (Anlage 6). 

 

§ 4  

Herstellung des Hausanschlusses 

1. Der Kunde gestattet dem Fernwärmeversorgungsunternehmen die Herstellung des für die Versor-

gung der Liegenschaft notwendigen Anschlusses an das Fernwärmenetz. Das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen ist berechtigt, die notwendigen Baumaßnahmen auf dem Grundstück der zu 

versorgenden Liegenschaft vorzunehmen. Der Kunde wird das Fernwärmeversorgungsunterneh-

men frühzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen über Leitungen oder sonstige im Rahmen der Pla-

nung zu berücksichtigende Hindernisse informieren.  

 

2. Der Hausanschluss beginnt an der Grundstücksgrenze und endet an der gewählten Liefer-, Leis-

tungs- und Eigentumsgrenze (Anlage 3).  
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3. Die Herstellung des Hausanschlusses (inklusive Durchführung durch die Außenhülle des Gebäudes 

der zu versorgenden Liegenschaft) hat fachgerecht und unter Berücksichtigung der anerkannten 

Regeln der Technik zu erfolgen. 

 

4. Der Umfang der Herstellungsarbeiten, Art und Beschaffenheit des Hausanschlusses ist vom Fern-

wärmeunternehmen nach billigem Ermessen zu bestimmen. Wird keine Abnahme verlangt und hat 

der Kunde den Anschluss in Betrieb genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen 

nach Beginn der Fernwärmelieferung als erfolgt. Der Kunde ist mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll 

auf die Wirkung eines rügelosen Fernwärmebezugs hinzuweisen. 

 

5. Die Herstellung und Errichtung der sich hinter der Liefer-, Leistungs- und Eigentumsgrenze (Anlage 

3) auf Seiten des Kunden befindlichen Anlagenteile, obliegt dem Kunden.   

 

6. Der Kunde ist während der Vertragslaufzeit verpflichtet, die sich auf seinem Grundstück befindlichen 

Anlagenteile auf seine Kosten gegen Verlust und Beschädigung durch Feuer und Wasserschäden 

zu versichern. Er ist ferner verpflichtet, die sich auf seinem Grundstück befindlichen Anlagenteile 

gegen Elementarschäden durch Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen zu versichern. 

Die Versicherungspflicht besteht unabhängig von den Liefer-, Leistungs- und Eigentumsgrenzen 

(Anlage 3). Der Nachweis der Versicherung ist dem Fernwärmeversorgungsunternehmen auf Ver-

langen vorzulegen. Soweit rechtlich zulässig, ist der Kunde bei Eintritt des Versicherungsfalls (§ 1 

VVG) auf Verlangen des Fernwärmeversorgungsunternehmens verpflichtet, diesem den gegenüber 

der Versicherung bestehenden Zahlungsanspruch rechtswirksam abzutreten (§ 398 S. 1 BGB).  

 

§ 5  

Anschlussnutzung  

 

1. Soweit der Kunde bereits über einen Anschluss an das Fernwärmenetz verfügt und dieser nicht im 

Eigentum des Fernwärmeversorgungsunternehmen steht, gestattet der Kunde dem Fernwärmever-

sorgungsunternehmen die Nutzung des für die Versorgung der Liegenschaft bestehenden An-

schlusses an das Fernwärmenetz.  

 

2. Soweit der Anschluss erstmalig durch das Fernwärmeversorgungsunternehmen erstellt wird oder 

sich sonst im Eigentum des Fernwärmeversorgungsunternehmens befindet, ist der Kunde berech-

tigt, zum Bezug von Fernwärme vom Fernwärmeversorgungsunternehmen, den Anschluss zu nut-

zen.  

 

3. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte den Hausanschluss nicht unberechtigt 

zum Bezug von Fernwärme nutzen. Der Kunde hat Dritte im Falle einer Fernwärmeentnahme ohne 

vorherigen Abschluss eines schriftlichen Vertrags auf die Pflicht zur Mitteilung nach § 2 Abs. 2 AV-

BFernwärmeV hinzuweisen. § 2 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. 

 

4. Der Kunde ist bei einer Fernwärmeentnahme ohne vorherigen Abschluss eines schriftlichen Ver-

trags verpflichtet, dem Fernwärmeversorgungsunternehmen Auskunft über die Identität und Ad-

resse von Nutzern der über den Hausanschluss versorgten Räume, Wohnungen oder Gebäude zu 

erteilen. 

 

5. Bei leerstehenden oder frei zugänglichen Räumen, Wohnungen oder Gebäuden gilt der Kunde als 

ausschließlicher Nutzer, es sei denn, er weist dem Fernwärmeversorgungsunternehmen den tat-

sächlichen Nutzer nach. 

 

6. Die Nutzung des Anschlusses zur Einspeisung oder Durchleitung von Wärme ist nicht Gegenstand 

dieses Vertrags und bedarf einer gesonderten Vereinbarung. 
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§ 6  

Umfang und Art der Fernwärmelieferung 

1. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen liefert dem Kunden ganzjährig Fernwärme im Umfang 

der vereinbarten Anschlussleistung. § 5 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt. 

 

2. Die zwischen dem Kunden und dem Fernwärmeversorgungsunternehmen vereinbarte Anschluss-

leistung wird vom Kunden, gegebenenfalls durch eine vom Kunden zu beauftragende Fachfirma, 

auf der Grundlage seines Wärmebedarfs nach den einschlägigen DIN-Normen in der bei Vertrags-

schluss gültigen Fassung ermittelt. Der Kunde ist berechtigt, seinen Wärmebedarf bei Vertrags-

schluss nach Erfahrungswerten zu ermitteln. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen übernimmt 

keine Haftung für die Richtigkeit oder Plausibilität der Bedarfsangaben des Kunden und der verein-

barten Anschlussleistung. Es ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den vom Kunden ermittelten 

Wärmebedarf zu überprüfen. § 3 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. 

 

3. Bei einer Anpassung der vereinbarten Anschlussleistung nach § 3 AVBFernwärmeV bleibt die Ver-

pflichtung zur Zahlung der verbrauchsunabhängigen Entgelte (Grund- und Verrechnungspreis) un-

berührt, soweit und solange das Fernwärmeversorgungsunternehmen die frei gewordene An-

schlussleistung nicht durch einen nach Zugang des Anpassungsbegehrens des Kunden mit einem 

Dritten abgeschlossenen Fernwärmelieferungsvertrag kompensieren kann. Der Nachweis eines ge-

ringeren Schadens bleibt dem Kunden unbenommen. Soweit infolge der Anpassung der vereinbar-

ten Anschlussleistung technische Umbaumaßnahmen erforderlich sind (z.B. Einbau eines Volu-

menstromreglers), ist der Kunde verpflichtet, die dem Fernwärmeversorgungsunternehmen in die-

sem Zusammenhang entstehenden Mehrkosten zu erstatten.  

 

4. Mitteilungen über Erweiterungen und Änderungen der Kundenanlage sowie zur Verwendung zu-

sätzlicher Verbrauchseinrichtungen nach § 15 Abs. 2 AVBFernwärmeV haben rechtzeitig und 

schriftlich zu erfolgen. 

 

5. Die Fernwärme wird nur für eigene Zwecke des Kunden und seiner Mieter zur Raumheizung, -

Kühlung und Warmwasserbereitung zur Verfügung gestellt. § 22 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen 

unberührt. 

 

6. Findet nach Vertragsschluss – ganz oder teilweise – ein Eigentumswechsel an dem Grundstück 

statt, ist der Kunde während der Laufzeit dieses Vertrages verpflichtet, formwirksam alle Rechte 

und Pflichten des Kunden aus diesem Vertrag auf den Erwerber zu übertragen. Dieser ist zu ver-

pflichten, etwaige Rechtsnachfolger entsprechend weiter zu verpflichten. Abweichungen hiervon 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens. Das Fernwär-

meversorgungsunternehmen ist vor jedem Eigentümerwechsel zu unterrichten. Der Kunde wird von 

seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag frei, wenn der Erwerber gegenüber dem Fernwärme-

versorgungsunternehmen den Eintritt in diesen Vertrag schriftlich erklärt hat. 

 

§ 7  

Entgelte 

1. Für die Lieferung und Bereitstellung von Fernwärme zahlt der Kunde dem Fernwärmeversorgungs-

unternehmen ein Entgelt, das zum Teil verbrauchsabhängig (Arbeitsentgelt und Emissionsentgelt), 

zum Teil unabhängig vom Wärmeverbrauch des Kunden ist (Grundentgelt und Verrechnungsent-

gelt). 

 

2. Die jeweils gültigen Entgeltbedingungen, Preise und Preisanpassungsrechte ergeben sich aus den 

Preisbedingungen (Anlage 2). 
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§ 8  

Messung, Ablesung, Abrechnung und Abschläge 

1. Der Wärmeverbrauch des Kunden wird durch vom Fernwärmeversorgungsunternehmen installierte 

Wärmemengenzähler festgestellt. Der/die Wärmemengenzähler wird/werden vom Fernwärmever-

sorgungsunternehmen instandgehalten. Er muss/sie müssen den eichrechtlichen Vorschriften ent-

sprechen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, eine Fernableseeinrichtung zu 

installieren. 

 

2. Der Ablese- und Abrechnungszeitraum ist der Kalendermonat.  

 

3. Die Messeinrichtungen werden zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums abgelesen. Das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen ist bei Bedarf berechtigt, Zwischenablesungen vorzunehmen. 

§ 20 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt. 

 

4. Zum Ende jedes Abrechnungszeitraums und zum Ende des Lieferverhältnisses erstellt das Fern-

wärmeunternehmen eine (Monats-) Endabrechnung, in der die im maßgeblichen Abrechnungszeit-

raum angefallenen Entgelten ermittelt und dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Die §§ 24, 25 

AVBFernwärmeV bleiben im Übrigen unberührt. 

 

5. Rechnungen werden 14 Tage nach Zugang zur Zahlung fällig, soweit das Fernwärmeversorgungs-

unternehmen keinen späteren Fälligkeitstermin mitgeteilt hat.  

 

6. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechnet Inbetriebsetzungskosten nach § 13 Abs. 3 AV-

BFernwärmeV, die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung nach § 33 Abs. 3 

AVBFernwärmeV zu den im jeweils gültigen Preisblatt ausgewiesenen Pauschalen. Die Inbetrieb-

setzungspauschale wird mit Inbetriebsetzung der Wärmeübergabestation fällig. 

 

7. Der Kunde ist verpflichtet, bei Zahlungen seine Kundennummer anzugeben. Trifft der Kunde bei der 

Zahlung keine ausdrückliche Bestimmung, wird bei mehreren fälligen Forderungen aus diesem Ver-

trag zunächst die älteste Forderung, bei mehreren gleich alten die Forderung mit der geringsten 

Sicherheit, bei mehreren gleich sicheren auf jede Forderung verhältnismäßig getilgt. Eine spätere 

anderweitige Tilgungsbestimmung des Kunden ist ausgeschlossen. Die §§ 366 Abs. 1, 367 BGB 

bleiben im Übrigen unberührt. 

 

§ 9  

Grundstücksnutzung, Zutrittsrecht 

1. Der Kunde gestattet dem Fernwärmeversorgungsunternehmen, das Versorgungsobjekt für die zum 

Zwecke der örtlichen Versorgung und zur Erfüllung der Leistungen dieses Vertrags erforderlichen 

Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme, sonstigen Verteilungsanlagen und Zubehör un-

entgeltlich zu nutzen. Die zur Nutzung überlassenen Flächen und Räumlichkeiten erfüllen die An-

forderungen des Anschlussschemas (Anlage 3). § 8 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. 

 

2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 

des Fernwärmeversorgungsunternehmens den Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu 

gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtungen, zur 

Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag, ins-besondere zur Ablesung 

der Messeinrichtungen (§ 20 AVBFernwärmeV) oder zur Einstellung der Versorgung (§ 33 AVB-

FernwärmeV), erforderlich ist. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Mietern und sonstigen (Mit-)Nut-

zern bei zukünftigen Abschlüssen von Nutzungsvereinbarungen (z.B. Mietverträgen) aufzuerlegen, 

die Zutrittsrechte nach Satz 1 einzuräumen. Er ist verpflichtet, das Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen bei der Wahrnehmung seiner Zutrittsrechte zu unterstützen. § 16 AVBFernwärmeV bleibt 

unberührt. 
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3. Die unberechtigte Verweigerung des Zutrittsrechts gilt als eine andere Zuwiderhandlung im Sinne 

von § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV. Im Übrigen bleibt § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV unberührt. 

 

4. Der Kunde ist während der Vertragslaufzeit verpflichtet, für die ordnungsgemäße Herstellung und 

Instandhaltung des Wärmeverteilungssystems jenseits der definierten Übergabepunkte gemäß An-

lage 3 Sorge zu tragen. Änderungen am Wärmeverteilungssystem sind vorab mit dem Fernwärme-

versorgungsunternehmen abzustimmen. Führen die Änderungen dazu, dass das Fernwärmever-

sorgungsunternehmen Veränderungen an der Übergabestation vornehmen muss, so erstattet der 

Kunde die damit verbundenen Kosten. Der Kunde bleibt – soweit vorliegend zutreffend – mit Blick 

auf das Wärmeverteilungssystem als Inhaber einer Wasserversorgungsanlage gemäß § 3 Absatz 

1 Nr. 2e Trinkwasserverordnung der Verantwortliche für Untersuchungspflichten gemäß § 14 Trink-

wasserverordnung. Soweit am Wärmeverteilungssystem Mängel bestehen, welche die Sicherheit 

gefährden oder zu erheblichen Störungen der Übergabestation führen oder führen können, so ist 

das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, insoweit den Anschluss oder die Versorgung 

zu verweigern oder zu unterbrechen. 

 

§ 10 

Haftung 

1. Für Schäden, die der Kunde durch Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder durch Unregel-

mäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet das Fernwärmeversorgungsunternehmen gemäß § 6 

AVBFernwärmeV. 

 

2. Für sonstige Schäden haften die Vertragspartner nur, soweit diese vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit oder auf der Verletzung der wesentlichen Vertragspflichten nach § 2 (Kardi-

nalpflichten) beruhen. 

 

3. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nach § 2 (Kardinalpflichten), welche auf 

anderen Umständen als Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruhen, ist die Haftung auf den bei 

Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorhergesehenen oder unter 

Berücksichtigung der Umstände vorhersehbaren Schaden beschränkt. Gleiches gilt bei grob fahr-

lässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nichtleitende Angestellte) außerhalb des Bereichs 

der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. Die Best-

immungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt. 

 

4. Leitet der Kunde die Fernwärme an einen Dritten, insbesondere an einen Mieter, weiter, so hat er 

im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung 

keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in § 6 Abs. 1 bis 3 AVB-

FernwärmeV und den Ziffern 2 und 3 vorgesehen sind. 

 

§ 11  

Unterbrechung der Wärmeversorgung 

1. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Wärmeversorgung der Liegenschaft zu 

unterbrechen, soweit dies für die Durchführung betriebsnotwendiger Arbeiten notwendig ist.  

 

2. Soweit das Fernwärmeversorgungsunternehmen für die vertragsgemäße Wärmeerzeugung und -

belieferung des Kunden auf die Vorleistung von Lieferanten angewiesen ist, ist das Fernwärmever-

sorgungsunternehmen berechtigt, die Wärmeversorgung der Liegenschaft zu unterbrechen, soweit 

es zu Unterbrechungen der Lieferungen der Vorlieferanten kommt. 

 

3. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Wärmeversorgung der Liegenschaft zu 

unterbrechen, soweit es durch höhere Gewalt oder sonstige, nicht vom 
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Fernwärmeversorgungsunternehmen zu vertretende oder nicht durch das Fernwärmeversorgungs-

unternehmen wirtschaftlich vertretbar zu beseitigende, Umstände daran gehindert ist. 

 

4. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen wird den Kunden unverzüglich über bevorstehende Un-

terbrechungen der Wärmeversorgung informieren. Soweit eine Unterbrechung der Wärmeversor-

gung zur Abwendung einer Gefahr oder Verhinderung eines Schadens ohne vorherige Ankündigung 

notwendig war, wird das Fernwärmeversorgungsunternehmen den Kunden umgehend informieren. 

§ 12  

Vertragslaufzeit, Kündigung 

1. Der Vertrag hat ab beidseitiger Unterzeichnung eine Erstlaufzeit bis zum 31.12.2026. Wird der Ver-

trag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von neun Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer 

gekündigt, so gilt eine Verlängerung um jeweils 1 weiteres Jahr als stillschweigend vereinbart. 

 

2. Hat der Kunde bereits vor Vertragsunterzeichnung ohne einen schriftlichen Vertrag Fernwärme aus 

dem Verteilungsnetz des Fernwärmeversorgungsunternehmens entnommen, ist die erste Ent-

nahme der Fernwärme als Laufzeitbeginn maßgeblich. 

 

3. Soweit die Übergabestation (Wärmetauscher) gemäß Anlage 3 im Eigentum des Fernwärmever-

sorgungsunternehmen steht, ist dieses nach Beendigung des Vertrags berechtigt und verpflichtet, 

die Übergabestation auf eigene Kosten auszubauen. Die Berechtigung gilt gleichermaßen – unter 

Berücksichtigung von § 8 AVBFernwärmeV – für den Hausanschluss gemäß § 3 dieses Vertrages. 

 

4. Soweit die Übergabestation (Wärmetauscher) gemäß Anlage 3 im Eigentum des Kunden steht, ist 

dieser nach Beendigung des Vertrags verpflichtet, die Übergabestation auf eigene Kosten vom be-

stehenden Fernwärmenetz des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu trennen. Für den Haus-

anschluss gemäß § 3 dieses Vertrages gilt § 8 AVBFernwärmeV. 

 

5. Der Kunde ist nach Beendigung des Vertrages verpflichtet, die Wärmeversorgung der Liegenschaft 

eigenverantwortlich sicherzustellen. 

 

6. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere in den Fällen der 

§§ 32 Abs. 2, 3 und 5, 33 Abs. 4 AVBFernwärmeV sowie §§ 313, 314 BGB bleibt unberührt. 

 

7. Die Verweigerung des Zutrittsrechts durch den Kunden stellt eine andere Zuwiderhandlung im Sinne 

von § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV dar. § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV bleibt im Übrigen unberührt. 

 

§ 13 

Regelungen im Zusammenhang mit der Förderung nach der Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude (BEG); aufschiebende Bedingung 

1. Soweit der Kunde einen formal korrekten Antrag im Hinblick auf einen förderfähigen Gegenstand 

(nachfolgend „geförderte Maßnahmen“) nach dem Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente 

Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) stellt, der im Zusammenhang mit der Anschlussherstel-

lung oder Fernwärmelieferung steht, und dies im Rahmen des Vertragsschlusses angegeben hat, 

gelten die Bestimmungen der folgenden Ziffern 2 - 5. In jedem Fall haftet das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen nicht für den Bestand des Förderprogramms BEG EM oder die antragsgemäße 

Bewilligung einer Förderung nach BEG EM. 

 

2. Der Kunde verpflichtet sich, bei der Antragstellung die formellen Antragsvoraussetzungen der BEG 

EM und der hierzu ergangenen Merkblätter und sonstigen Hinweise einzuhalten. Er ist verpflichtet, 

den Antrag nach BEG EM innerhalb von einem Monat ab Vertragsschluss zu stellen. Das Fernwär-

meversorgungsunternehmen hat die Förderfähigkeit des Antragsgegenstandes nicht geprüft und 

wird diese auch nicht überprüfen. Dies obliegt allein dem antragstellenden Kunden. 
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3. Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Verpflichtung zur Herstellung oder Lieferung der geförderten 

Maßnahmen erst und nur insoweit in Kraft, als der Antrag des Kunden auf Förderung nach BEG EM 

bewilligt und die Förderung mit einem Zuwendungsbescheid bzw. einer Finanzierungszusage ge-

genüber dem Kunden bewilligt wurde (aufschiebende Bedingung). Der Kunde teilt dem Fernwär-

meversorgungsunternehmen die Bewilligung oder Ablehnung des BEG-EM-Antrages innerhalb von 

zwei Wochen ab Zugang in Textform mit. Sofern eine Ablehnung der Förderung erfolgt, bietet das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen dem Kunden an, einen weiteren Vertrag durch eine geson-

derte Willenserklärung auch ohne eine Förderung abzuschließen (Folgeangebot). Zur Erfüllung 

seiner Mitteilungspflicht kann der Kunde das diesem Vertrag beigefügte Mitteilungsformular ver-

wenden (Anlage 9). 

 

4. Dem Kunden ist bekannt, dass das Fernwärmeversorgungsunternehmen erst nach Mitteilung der 

Bewilligung des BEG-Antrags das für die Herstellung des Hausanschlusses zuständige Tiefbauun-

ternehmen beauftragen wird. Dem Kunden ist bewusst, dass es infolge einer verzögerten Mitteilung 

der Bewilligung des BEG-Antrags zu Verzögerungen bei der Herstellung des Hausanschlusses 

kommen kann. 

 

 

§ 14  

Regelungen im Zusammenhang mit der Förderung nach der Bundesförderung für effiziente 

Wärmenetze (BEW) 

1. Soweit das Fernwärmeversorgungsunternehmen einen Antrag auf Förderung nach dem Förderpro-

gramm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) gestellt hat, der im Zusammenhang 

mit der Anschlussherstellung oder Fernwärmelieferung steht, steht dieser Vertrag bis zur positiven 

Verbescheidung des Förderantrags oder der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns 

unter der nachfolgenden aufschiebenden Bedingung. 

 

2. Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Verpflichtung zur Herstellung oder Lieferung der geförderten 

Maßnahmen erst und nur insoweit in Kraft, als der Antrag des Fernwärmeversorgungsunterneh-

mens bewilligt wurde (aufschiebende Bedingung). Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 

setzt den Kunden für den Fall unverzüglich in Textform in Kenntnis. Sofern eine Ablehnung der 

Förderung erfolgt, bietet das Fernwärmeversorgungsunternehmen dem Kunden nach eigenem Er-

messen an, einen weiteren Vertrag durch eine gesonderte Willenserklärung auch ohne eine Förde-

rung abzuschließen (Folgeangebot).   

 

3. Dem Kunden ist bekannt, dass das Fernwärmeversorgungsunternehmen erst nach Mitteilung der 

Bewilligung des BEW-Antrags das für die Herstellung des Hausanschlusses zuständige Tiefbauun-

ternehmen beauftragen wird. Dem Kunden ist bekannt, dass es infolge einer verzögerten Mitteilung 

der Bewilligung des BEW-Antrags zu Verzögerungen bei der Herstellung des Hausanschlusses 

kommen kann. 

 

§ 15  

Schlussbestimmungen 

 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-

den, so bleibt der Vertrag im Übrigen hiervon unberührt. Besteht keine gesetzliche Regelung für die 

unwirksame oder undurchführbare Bestimmung, so verpflichten sich die Vertragspartner, die ungül-

tigen oder undurchführbaren Bestimmungen durch andere, verkehrsübliche Regelungen zu erset-

zen. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten Regelungslücken. 
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2. Wenn die wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Voraussetzungen, unter denen die Bestim-

mungen dieses Vertrages vereinbart worden sind, eine grundlegende Änderung erfahren und infol-

gedessen das Fernwärmeversorgungsunternehmen und/oder dem Kunde unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, 

ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann, weil dies den gemeinsamen bei 

Vertragsschluss vorhandenen Vorstellungen über einen angemessenen Ausgleich der beiderseiti-

gen wirtschaftlichen Interessen nicht entsprechen würde, so ist dieser Vertrag unter Berücksichti-

gung des Grundsatzes von Treu und Glauben den geänderten Verhältnissen anzupassen. 

 

3. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sollen zu ihrer Nachweisbarkeit schriftlich dokumen-

tiert werden. Gleiches gilt für die Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden be-

stehen bei Vertragsschluss nicht. Für einseitige Gestaltungsrechte, insbesondere Leistungsbestim-

mungsrechte und Kündigungen, ist es abweichend von Satz 1 ausreichend, wenn das Gestaltungs-

recht von einer Partei einseitig schriftlich dokumentiert wird und der anderen Partei zugeht. § 2, § 4 

Abs. 2 und § 32 Abs. 6 AVBFernwärmeV bleiben unberührt. 

 

4. Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle im Sinne von § 34 AVBFernwärmeV (Gerichts-

stand) ist Regensburger Straße 29, 94036 Passau.  

 

5. Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages erhobe-

nen oder zugänglich gemachten Daten zum Zweck der Datenverarbeitung im Sinne der daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Durchführung des Vertra-

ges notwendig ist. Die Vertragspartner sind berechtigt, insbesondere für die Erfassung und Abrech-

nung der Wärmelieferungen Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten an Dritte in dem Um-

fang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen Abwicklung 

erforderlich ist.  

 

6. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 

 

7. Soweit dieser Vertrag vom Kunden nicht als Unternehmer in Ausübung seiner gewerblichen oder 

freiberuflichen Tätigkeit abgeschlossen wird (§ 14 S. 1 BGB), sind der Kunde und das Fernwärme-

versorgungsunternehmen erst nach Ablauf der Frist zur Ausübung des Widerrufsrechts, über das 

der Kunde gesondert belehrt wird, dazu verpflichtet, ihre nach diesem Vertrag geschuldeten Leis-

tungen zu erbringen. Insbesondere muss das Fernwärmeversorgungsunternehmen erst nach Ab-

lauf dieser Frist mit der Errichtung des Hausanschlusses sowie der Übergabestation beginnen, die 

erforderlich sind, um die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen erbringen zu können. 

 

  


